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„Einheitliche Interpretation der Regel XI-1/7 SOLAS“, in 
deutscher Sprache amtlich bekannt gemacht.
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Einheitliche Interpretation der Regel XI-1/7 SOLAS

1  Der Schiffssicherheitsausschuss hat auf seiner sie-
benundneunzigsten Tagung (21. bis 25. November 
2016), mit dem Ziel eine genauere Anleitung für die 
Bereitstellung von geeigneten Vorrichtungen für die 
Kalibrierung von tragbaren Geräten zum Messen der 
Atmosphäre zu liefern, eine einheitliche Interpretation 
der Regel XI-1/7 SOLAS angenommen, wie sie in der 
Anlage aufgeführt ist.

2  Die Mitgliedsregierungen werden aufgefordert die 
beigefügte einheitliche Interpretation als Anleitung zu 
verwenden, wenn sie Regeln XI-1/7 SOLAS anwen-
den, und sie allen Beteiligten zur Kenntnis zu bringen.

***

Anlage 
 

Einheitliche Interpretation der Regel XI-1/7 SOLAS

Bereitstellung von geeigneten Vorrichtungen für die 
Kalibrierung von tragbaren Geräten zum Messen der 
Atmosphäre

Die Erfüllung der Vorschrift „Geeignete Vorrichtungen für 
die Kalibrierung aller derartigen Geräte müssen vorhanden 
sein.“ in Regel XI-1/7 SOLAS, wie durch Entschließung 
MSC.380(94) angenommen, kann durch die Kali brierung 
der tragbaren Geräte zum Messen der Atmo sphäre an 
Bord oder an Land entsprechend den Anweisungen des 
Herstellers erreicht werden.

Zur Vermeidung irgendwelcher Zweifel bezieht sich die 
obige Klarstellung auf die Kalibrierung von tragbaren Ge-
räten zum Messen der Atmosphäre, wie sie von Regel 
XI-1/7 SOLAS vorgeschrieben sind, und nicht auf irgend-
welche Genauigkeitsprüfungen vor dem Einsatz, wie sie 
vom Hersteller empfohlen werden.
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die von Regel II-2/19 SOLAS, dem IMSBC-Code, dem 
IBC-Code oder dem IGC-Code vorgeschrieben sind.

Regel II-2/19.3.2 SOLAS

Zertifizierte explosionsgeschützte elektrische Geräte 
für Schiffe, die gefährliche Güter befördern

1  Es wird verwiesen auf die Norm IEC 60092-506:2003 
standard, Electrical installations in ships – Part 506: 
Special features – Ships carrying specific dangerous 
goods and materials hazardous only in bulk.

2  Für Rohre mit offenen Enden (z. 

  
 

 B. Rohrtunnel, 
Bilgepumpenräume) müssen als ein erweiterter ge-
fährdeter Bereich klassifiziert werden (vergleichbar 
mit Zone 2), es sei denn, diese Räume werden konti-
nuierlich mechanisch belüftet mit einer Leistungsfä-
higkeit für mindestens sechs Luftwechsel pro Stunde. 
Außer wenn der Raum mit einer redundanten mecha-
nischen Lüftung geschützt ist, die selbsttätig starten 
kann, müssen Geräte, die nicht für Zone 2 zertifiziert 
sind, bei Ausfall der Lüftung selbsttätig getrennt wer-
den, wohingegen unverzichtbare Systeme, wie Bilge- 
und Ballastsysteme für Zone 2 zertifiziert sein müs-
sen. Wird redundante mechanische Lüftung eingesetzt, 
so müssen Geräte und unverzichtbare Systeme, die 
nicht für Zone 2 zertifiziert sind, verriegelt werden, um 
einen unbeabsichtigten Betrieb zu verhindern, falls die 
Lüftung nicht betriebsbereit ist. Bei Ausfall müssen 
akustische und sichtbare Alarme auf einer besetzten 
Station vorhanden sein.
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Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit das Rundschreiben des Schiffssicherheits-
ausschusses MSC der IMO MSC.1/Rundschreiben 1561, 
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